
 

 
 
 
 
 
Anforderungsprofil Richter Führzügelklasse SVPK  
 
Voraussetzungen für einen Richter Führzügelklasse SVPK sind: 

• Vollendetes 20. Lebensjahr und Besitz eines SVPS-Reitbrevets.  

• Als Richter können Dressurrichter, eidg. dipl. Reitlehrer, Bereiter, 
Vereinstrainer oder Ausbildner mit guten Reitkenntnissen amten, 

• Durchsetzungsvermögen und pädagogisches Geschick im Umgang mit 
Teilnehmern, Eltern, Publikum und Veranstaltern. 

• Kenntnisse über die Handlungsvoraussetzungen von Kindern im Vorschul-
und Primarschulalter.  

• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 

• Gute Kenntnisse des SVPK-Reglementes und der SVPS Reglemente. 

 


